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1. Auflage 2009
Der neue DLG-Reiseführer stellt nicht nur nachhaltigen Urlaub in
landschaftlich schöner Umgebung vor, sondern gibt auch viele
Tipps und Anregungen für einen Einkauf am Wochenende beim
Bio-Bauernhofladen oder Bio-Café um die Ecke. Alle im Reiseführer
aufgeführten Betriebe sind anerkannte Biobetriebe, viele haben dar-
über hinaus noch das DLG-Gütezeichen für besonderen Urlaubs-
komfort.

Die Nutzer dieses Reisführers zeichnen sich u.a. durch folgende 
Merkmale aus:

• Gesundheits- und Umweltbewusstsein
• Bewusstsein für nachhaltigen Urlaub
• Genuss im Einklang mit der Natur
• Begeisterung für besondere Naturerlebnisse.

Urlaub & Genießen
beim Biobauern

Preise

Alle Anzeigen erscheinen in der Ausgabe 2009/2010.
Format: 110 mm breit x 210 mm hoch

Umschlagseiten
U 2 1.461,- €
U 3 1.044,- €
U 4 2.090,- €
(110 x 210 mm plus 5 mm Beschnitt, inkl. Farbzuschlag)

Innenteil
1/1 Seite    110 x 210 mm 623,- €
Sonderformate gegebenenfalls auf Anfrage
(Platzierung im allgemeinen Teil oder in bestimmter Rubrik möglich, Formate
jeweils plus 5 mm Beschnitt, inkl. Farbzuschlag)

Beilage
/000 124,- €

Rabatte
Bei einer Kombi-Buchung mit 
Urlaub auf dem Bauernhof 2010 10%

Fragen Sie auch nach unseren
anderen Verlagsobjekten:

* voraussichtlicher nächster Erscheinungstermin.

Fordern Sie ein aktuelles Belegexemplar an!

1/1 Seite:
110 mm x 210 mm
Breite x Höhe, plus Beschnitt

11/2009**

11/2009**

DLG
BIER
GUIDE 2009
  Ausgezeichnete Biere & Brauereien

In Zusammenarbeit mit

Der Genussführer 

für deutsche 

Bierkunst

04/2009*

Gesamtauflage: 5.000 Exemplare
Laufzeit: 24 Monate

Zeitplan

Anzeigenschluss: 27.02.2009
Druckunterlagenschluss: 03.03.2009
Erscheinungstermin: Frühjahr 2009



Kontakt

Verlag: Deutsche Landwirtschafts-
Gesellschaft-Verlags GmbH
Eschborner Landstraße 122
60489 Frankfurt am Main

Ansprechpartner: Dr. Michaela Kißling
Telefon: 0 69/ 2 47 88- 479
Fax: 0 69/ 2 47 88- 484
E-Mail: m.kissling@dlg.org

Verlags- Zenker Werbeagentur e.K.
Vertretung: Frau Elsbeth Dischinger-Zenker

Tel.: 0 76 33 / 80 24 11
Fax: 0 76 33 / 80 23 98
E-Mail: wa.zenker@t-online.de
Im Wiesenrain 3a
79238 Ehrenkirchen

Zahlungs- Nassauische Sparkasse, Frankfurt am Main
Möglichkeiten: Konto-Nr.: 159 000 645 • BLZ: 510 500 15

IBAN: DE37 5105 0015 0159 0006 45
SWIFT-BIC: NASSDE55

Zahlungs- Zahlbar sofort nach Rechnungserhalt
Bedingungen: Innerhalb von 8 Tagen 1 % Skonto

Bei Bankabbuchungsverfahren 2 % Skonto

Datenübermittlung

E-Mail: m.scharmann@dlg.org (nicht über 9 MB) 
oder auf CD mit beigefügten Ausdrucken/Proof.

Bitte Fax-Ankündigung mit Kontrollausdruck, Kunden-
grundsätzlich: namen, Objekt, Ausgabe Nr., Datei / Ordner-

bezeichnung.

Druckunterlagen: Bei Farbanzeigen ist die rechtzeitige Zusendung 
eines farbverbindlichen Proofs unbedingt erfor-
derlich. Bei Fehlen wird für die Richtigkeit der 
Druckwiedergabe keine Garantie übernommen!
Reklamationsansprüche sind in diesem Fall aus-
geschlossen. Die Anfertigung eines Proofs durch
die Druckerei wird in Rechnung gestellt.

Dateiformate: Belichtungsfähige PDFs (Schriften eingebunden,
Bilder mit 300 dpi) mit Farbandruck/Proof.

Nicht geeignet: JPEG-Komprimierung, Daten aus Schreibpro-
grammen, (z. B. Word), Haarlinien, RGB/LAB-
Bilder. Zusätzlicher Aufwand für die Belichtung 
von Daten, welche nicht belichtungsfähig oder 
nicht wie vorgegeben angeliefert werden, wird 
in Rechnung gestellt. Reklamationsansprüche 
sind in diesem Fall ausgeschlossen.

Druckverfahren: Offsetdruck

1. “Anzeigenauftrag” im Sinn der nachfolgenden All-
gemeinen Geschäftsbedingungen ist der Vertrag über
die Veröffentlichung einer oder mehrerer Anzeigen ei-
nes Werbungtreibenden oder sonstigen Inserenten in
einer Druckschrift zum Zweck der Verbreitung.
2. Anzeigen sind im Zweifel zur Veröffentlichung
innerhalb eines Jahres nach Vertragsabschluss abzuru-
fen. Ist im Rahmen eines Abschlusses das Recht zum
Abruf einzelner Anzeigen eingeräumt, so ist der Auf-
trag innerhalb eines Jahres seit Erscheinen der ersten
Anzeige abzuwickeln, sofern die erste Anzeige inner-
halb der in Satz 1 genannten Frist abgerufen und ver-
öffentlicht wird.
3. Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt,
innerhalb der vereinbarten bzw. der in Ziffer 2 ge-
nannten Frist auch über die im Auftrag genannte An-
zeigenmenge hinaus weitere Anzeigen abzurufen. 
4. Wird ein Autrag aus Umständen nicht erfüllt, die
der Verlag nicht  zu vertreten hat, so hat der Autragge-
ber, unbeschadet etwaiger weiterer Rechtspflichten,
den Unterschied zwischen dem gewährten und dem
der tatsächlichen Abnahme entsprechenden Nachlass
dem Verlag zu erstatten. Die Erstattung entfällt, wenn
die Nichterfüllung auf höherer Gewalt im Risikobe-
reich des Verlages beruht. 
5. Bei der Errechnung der Abnahmemengen werden
Text-Millimeterzeilen dem Preis entsprechend in An-
zeigen-Millimeter umgerechnet.
6. Aufträge für Anzeigen und Fremdbeilagen, die er-
klärtermaßen ausschließlich in bestimmte Nummern,
bestimmten Ausgaben oder an bestimmten Plätzen
der Druckschrift veröffentlicht werden sollen, müssen
so rechtzeitig beim Verlag eingehen, dass dem Auf-
traggeber noch vor Anzeigenschluss mitgeteilt werden
kann, wenn der Auftrag auf diese Weise nicht auszu-
führen ist. Rubrizierte Anzeigen werden in der jewei-
ligen Rubrik abgedruckt, ohne dass dies der ausdrük-
klichen Vereinbarung bedarf. 
7. Anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen Gestal-
tung nicht als Anzeigen erkennbar sind, werden als
solche vom Verlag mit dem Wort “Anzeige” deutlich
gemacht.
8. Der  Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge -
auch einzelne Abrufe im Rahmen eines Abschlusses -
und Beilagenaufträge wegen des Inhalts, der Herkunft
oder der technischen Form nach einheitlichen, sach-
lich gerechtfertigten Grundsäten des Verlages abzu-
lehnen, wenn deren Inhalt gegen Gesetze oder be-
hördliche Bestimmungen verstößt oder deren
Veröffentlichung für den Verlag unzumutbar ist. 
9. Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes
und einwandfreier Druckunterlagen oder der Beila-

gen ist der Auftraggeber verantwortlich. Per Daten-
fernübertragung übermittelte Anzeigenvorlagen über-
nimmt der Verlag wie angeliefert. Verantwortlich für
die Erstellung der Daten sowie für die Durchführung
aller Korrekturen ist allein der Ersteller bzw. Lieferant
der Daten. Der Verlag nimmt keine Eingriffe am gelie-
ferten Datenbestand vor. Für Fehler in diesen Unterla-
gen und deren Folgen haftet der Auftaggeber. Für er-
kennbar ungeeignete oder beschädigte Druckunter-
lagen fordert der Verlag unverzüglich Ersatz an.
10. Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise un-
leserlichem, unrichtigem oder bei unvollständigem
Abdruck der Anzeige Anspruch auf Zahlungsminde-
rung oder eine einwandfreie Ersatzanzeige, aber nur
in dem Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige be-
einträchtigt wurde. Lässt der Verlag eine ihm hierfür
gestellte angemessene Frist verstreichen oder ist die
Ersatzanzeige erneut nicht einwandrei, so hat der Auf-
traggeber ein Recht auf Zahlungsminderung oder
Rückgängigmachung des Auftrages. 
11. Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen
Wunsch geliefert. Der Auftraggeber trägt die Verant-
wortung für die Richtigkeit der zurückgesandten Pro-
beabzüge. Der Verlag berücksichtigt alle Fehlerkor-
rekturen, die ihm innerhalb der bei der Übersendung
des Probeabzuges gesetzten Frist  mitgeteilt werden. 
12. Sind keine besonderen Größenvorschriften gege-
ben, so wird die nach Art der Anzeige üblichen, tat-
sächliche Abdruckhöhe der Berechnung zugrunde ge-
legt. 
13. Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet,
wird die Rechnung sofort, möglichst aber 14 Tage
nach Veröffentlichung der Anzeige übersandt. Die
Rechnung ist innerhalb der aus der Preisliste ersicht-
lichen, vom Empfang der Rechnung an laufenden
Frist zu bezahlen, sofern nicht im einzelnen Fall eine
andere Zahlungsfrist oder Vorauszahlung vereinbart
ist. Etwaige Nachlässe für vorzeitige Zahlung werden
nach der Preisliste gewährt.
14. Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zin-
sen sowie die Einziehungskosten berechnet. Der Ver-
lag kann bei Zahlungsverzug die weitere Ausfühung
der laufenden Auftrages bis zur Bezahlung zurück-
stellen und für die restlichen Anzeigen Vorauszahlung
verlangen. 

Bei Vorliegen begründeter Zweifel an der Zahlungsfä-
higkeit des Auftraggebers ist der Verlag berechtigt,
auch während der Laufzeit eines Anzeigenabschlus-
ses das Erscheinen weiterer Anzeigen ohne Rücksicht
auf ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von
der Vorauszahlung des Betrages und von dem Aus-
gleich offen stehender Rechnungsbeträge abhängig zu
machen.
15. Der Verlag liefert mit Rechnung auf Wunsch ei-
nen Anzeigenbeleg. Je nach Art und Umfang des An-

zeigenauftrages werden Anzeigenausschnitte Beleg-
seiten oder vollständige Belegnummern geliefert.
Kann ein Beleg nicht mehr beschafft werden, so tritt
an seine Stelle eine rechtsverbindliche Bescheinigung
des Verlages über die Veröffentlichung und Verbrei-
tung der Anzeige. 
16. Kosten für die Anfertigung bestellter Druckvorla-
gen, Filme und Zeichnungen sowie für vom Auftrag-
geber gewünschte oder zu vertretende erhebliche 
Änderungen der ursprünglich vereinbarten Ausführ-
ungen hat der Auftraggeber zu tragen. 
17. Aus einer Auflagenminderung kann bei einem Ab-
schluss über mehrere Anzeigen ein Anspruch auf
Preisminderung hergeleitet werden, wenn im Ge-
samtdurchschnitt des mit der ersten Anzeige begin-
nenden Insertionsjahres die in der Preisliste oder auf
andere Weise genannte durchschnittliche Auflage
oder - wenn eine Auflage nicht genannt ist - die
durchschnittlich verkaufte (bei Fachzeitschriften gege-
benenfalls die durchschnittlich tatsächlich verbreitete)
Auflage des vergangenen Kalenderjahres unterschrit-
ten wird. Eine Auflagenminderung ist nur dann ein
zur Preisminderung berechtigender Mangel, wenn sie

bei einer Auflage bis zu 50 000 Exemplaren
20 v.H.

bei einer Auflage bis zu 100 000 Exemplaren
15 v.H.

bei einer Auflage bis zu 500 000 Exemplaren
10 v.H.

bei einer Auflage über 500 000 Exemplaren 
5 v.H. beträgt.

Darüber hinaus sind bei Abschlüssen Preisminde-
rungsansprüche ausgeschlossen, wenn der Verlag
dem Auftraggeber von dem Absinken der Auflage so
rechtzeitig Kenntnis gegeben hat, dass dieser vor Er-
scheinen der Anzeige vom Vertrag zurücktreten
konnte.
18. Bei Ziffernanzeigen wendet der Verlag für die Ver-
wahrung und rechtzeitige Weitergabe der Angebote
die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns an. Ein-
schreibebriefe und Eilbriefe auf Ziffernanzeigen wer-
den nur auf dem normalen Postweg weitergeleitet.
Die Eingänge auf Ziffernanzeigen werden vier Wo-
chen aufbewahrt. Zuschriften, die in dieser Frist nicht
ageholt sind, werden vernichtet. Wertvolle Unterla-
gen sendet der Verlag zurück, ohne dazu verpflichtet
zu sein. Dem Verlag kann einzelvertraglich als Vertre-
ter das Recht eingeräumt werden, die eingehenden
Angebote anstelle und im erklärten Interesse des Auf-
traggebers zu öffnen. Briefe, die das zulässige Format
DINA4 ( Gewicht 1 000g) überschreiten, sowie Wa-

ren-, Bücher-, Katalogsendungen und Päckchen sind
von der Weiterleitung ausgeschlossen und werden
nicht entgegengenommen. Eine Entgegennahme und
Weiterleitung kann dennnoch ausnahmsweise für den
Fall vereinbart werden, dass der Auftraggeber die da-
bei entstehenden Gebühren/Kosten übernimmt. Zur
Weiterleitung von geschäflichen Anpreisungen und
Vermittlungsangeboten ist der Verlag nicht verpflich-
tet.
19. Filme werden nur auf besondere Anforderung an
den Auftraggeber zurück gesandt. Die Pflicht zur Auf-
bewahrung endet drei Monate nach Ablauf des Auf-
trages.
20. Erfüllungsort ist der Sitz des Verlages. Gerichts-
stand ist der Sitz des Verlages. Soweit Ansprüche des
Verlages nicht im Mahnverfahren geltend gemacht
werden, bestimmt sich der Gerichtsstand bei Nicht-
Kaufleuten nach deren Wohnsitz. Ist der Wohnsitz
oder gewöhnliche Aufenthalt des Auftraggebers zum
Zeitpunkt der Klageerhebung unbekannt oder hat der
Auftraggeber nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz
oder gewöhnlichen Aufenthalt aus dem Geltungsbe-
reich des Gesetzes verlagert, ist als Gerichtsstand der
Sitz des Verlags vereinbart.
21.Zusätzliche Vereinbarungen des Verlages
a. Mit der Erteilung eines Anzeigenauftrages erkennt
der Auftraggeber die Allgemeinen und die Zusät-
lichen Geschäftsbedingungen sowie die Preisliste des
Verlages an.
b. Die Werbemittler und Werbeagenturen sind ver-
pflichtet, sich in ihren Angeboten, Verträgen und Ab-
rechnungen mit den Werbungstreibenden an die
Preisliste des Verlages zu halten. Die vom Verlag ge-
währte Mittlerprovision darf an die Auftraggeber we-
der ganz noch teilweise weitergegeben werden. 
c. Unterläuft bei der Wiederholung einer Anzeige der
gleiche Fehler wie in der ersten Veröffentlichung, so
sind Ansprüche auf Zahlungsminderung oder Ersatz
ausgeschlossen, wenn der Auftraggeber nach der er-
sten Veröffentlich nicht sofort reklamiert hat.
d. Sind etwige Mängel bei den Druckunterlagen nicht
sofort erkennbar, sondern werden sie erst beim Druck-
vorgang deutlich, so hat der Werbunsgstreibende bei
ungenügendem Abdruck keine Ansprüche.
e. Im Falle höherer Gewalt erlischt jede Verpflichtung
auf Erfüllung von Aufträgen und Leistungen von Scha-
denersatz. Insbesondere wird auch kein Schadener-
satz für nicht oder nicht rechtzeitig veröffentlichte An-
zeigen geleistet. 
f. Der Verlag ist berechtigt, im Einzelfall das allge-
meine Zahlungsziel zu verkürzen. 

Allgemeine Geschäftsbedingungen




